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Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung: Sitzung Kreisausschuss am 8. April 2009

Die 19. ordentliche Sitzung des Kreisausschusses findet am Mittwoch, 08.04.2009, 15.00 Uhr, 
Landkreis Börde, Hauptverwaltungsgebäude, Gerikestraße 104, 39340 Haldensleben, - Sit-
zungsraum I -, zu folgender Tagesordnung statt:

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Be-

schlussfähigkeit
2 Feststellung zum Änderungsbedarf der Tagesordnung
3 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 25.02.2009
4 Vorlagen
4.1 Prioritätenliste für den Kreisstraßenausbau ab 2009
4.2  Satzung des Landkreises Börde über die Erhebung von Gebühren für die Kreisvolkshoch-

schulen (Gebührensatzung)
4.3  Antrag auf außerplanmäßige Ausgabe für die Brüder-Grimm-Schule Calvörde und die Al-

bert-Niemann-Schule Erxleben (Fördermittel Medien)
4.4  Mittelfristige Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2009/10 bis 20013/14 mit Pro-

gnose für die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 für den Landkreis Börde
4.5 Überplanmäßige Ausgabe in der HHst. 21208.94000
4.6  Außerplanmäßige Ausgaben für Baumaßnahmen an Schulen im Rahmen der Mittel aus dem 

Konjunkturpaket II
4.7  Außerplanmäßige Ausgaben für Kreisvolkshochschulen und Musikschulen im Rahmen der 

Mittel aus dem Konjunkturpaket II
4.8  Ermächtigung des Landrates für Vergabeentscheidungen im Rahmen der Verwendung der 

Mittel aus dem Konjunkturpaket II
5 Anträge, Anfragen, Anregungen
6  Mitteilungen der Verwaltung sowie Beantwortung von Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
7 nichtöffentliche Vorlagen
7.1  Grundsatzbeschluss zur Überlassung von landkreiseigenen Grundstücksteilflächen in Wol-

mirstedt an die Stadt Wolmirstedt zur Errichtung einer Zweifach-Sporthalle.
7.2 Zuwendung für die Sportförderung in der Stadt Oschersleben
7.3 Zulagenrichtlinie für den Landkreis Börde
8 Aussprache zu nichtöffentlich zu beratenden Themen

Öffentlicher Teil
9  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses vom 

08.04.2009
10 Schließung der Sitzung

Landkreis Börde
Haldensleben, 02.04.2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung: Sitzung Kreistag am 15.04.2009

Die 10. ordentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Börde findet am Mittwoch, 
15.04.2009, 16.00 Uhr, Landkreis Börde, Hauptverwaltungsgebäude, Gerikestraße 104, 39340 
Haldensleben, - Sitzungsräume -, zu folgender Tagesordnung statt:

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Be-

schlussfähigkeit
2 Feststellung zum Änderungsbedarf der Tagesordnung
3 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 04.03.2009
4 Mitteilungen des Landrates über wichtige Angelegenheiten des Landkreises
5 Vorlagen öffentlich
5.1 Prioritätenliste für den Kreisstraßenausbau ab 2009
5.2  Satzung des Landkreises Börde über die Erhebung von Gebühren für die Kreisvolkshoch-

schulen (Gebührensatzung)
5.3  Mittelfristige Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2009/10 bis 20013/14 mit Pro-

gnose für die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 für den Landkreis Börde
5.4 Überplanmäßige Ausgabe in der HHst. 21208.94000
5.5  Außerplanmäßige Ausgaben für Baumaßnahmen an Schulen im Rahmen der Mittel aus dem 

Konjunkturpaket II
5.6  Außerplanmäßige Ausgaben für Kreisvolkshochschulen und Musikschulen im Rahmen der 

Mittel aus dem Konjunkturpaket II
5.7  Ermächtigung des Landrates für Vergabeentscheidungen im Rahmen der Verwendung der 

Mittel aus dem Konjunkturpaket II
6 Anträge, Anfragen, Anregungen
7 Fragestunde für Einwohner

Nichtöffentlicher Teil
8 Vorlagen nichtöffentlich
8.1  Grundsatzbeschluss zur Überlassung von landkreiseigenen Grundstücksteilflächen in Wol-

mirstedt an die Stadt Wolmirstedt zur Errichtung einer Zweifach-Sporthalle.
8.2 Zuwendung für die Sportförderung in der Stadt Oschersleben
8.3 Zulagenrichtlinie für den Landkreis Börde
9 nichtöffentlich zu beratende Themen

Öffentlicher Teil
10  Bekanntmachung der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des Kreistages vom 

15.04.2009
11 Ort und Zeit der nächsten Sitzung des Kreistages
12 Schließung der Sitzung

Haldensleben, 02.04.2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung: Antrag des Landesbetriebes für  
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)  

für die Grundwassermessstellen Landkreis Börde

Der Gesetzgeber sichert Versorgungsunternehmen mit dem Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2192) in Verbindung mit der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 
3900) eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu. Sie umfasst das Recht, in eigener Verant-
wortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung 
und Erneuerung der Anlage zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke zu führen 
sowie die Grundstücke zu betreten.
Auf Grundlage des § 9 GBBerG in Verbindung mit § 6 der SachenR-DV hat der  Landesbetrieb 
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Otto-von- Guericke-Straße 5, 
39104 Magdeburg bei der Unteren Wasserbehörde (Landkreis Börde) die Bescheinigung der 

beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für die nachfolgend aufgeführten Grundwasser-
messstellen (pro Kennziffer eine Messstelle) beantragt.

1. Klüden  Bo. 14 Kennziffer 35340018
 Gemarkung Zobbenitz Flur 2,     Flurstück 22
2. Zobbenitz  Bo. 27 Kennziffer  35340023
 Gemarkung Zobbenitz Flur 1,     Flurstück 36
3. Bülstringen   RB 754 Kennziffer  36330006
 Gemarkung Bülstringen  Flur 10,   Flurstück 8/99 
4. Wieglitz Wi 13/1 Kennziffer  36330031
 Gemarkung Wieglitz Flur 3,     Flurstück 479/46
5. Uthmöden Dorst Fuchsberg Kennziffer  36340006
 Gemarkung Uthmöden Flur 2,     Flurstück  33
6. Uthmöden Kennziffer  36340109
 Gemarkung Uthmöden Flur 3,     Flurstück 95
    Kennziffer  36340110
    Flur  3,     Flurstück 95
    Kennziffer   36340118
    Flur 1,     Flurstück 243
7. Satuelle  Kennziffer   36340007
 Gemarkung Satuelle Flur 5,     Flurstück 55/1
    Kennziffer  36340047
    Flur 7,     Flurstück 194/75 
    Kennziffer   36340102 
    Flur 3,      Flurstück 58
8. Calvörde Kennziffer  36340015
 Gemarkung Calvörde Flur 15,    Flurstück 35 
9. Klüden  Kennziffer  36340100
 Gemarkung Klüden Flur 6,      Flurstück 15/5
10. Born - Güte Kennziffer  36340101
 Gemarkung Born Flur 1,      Flurstück 1/1
11. Colbitz Ellersell Kennziffer  36350006
 Gemarkung Colbitz Flur 26,    Flurstück 23/1
12. Colbitz  Kennziffer  36350057
 Gemarkung Colbitz Flur 2,      Flurstück 2
13. Colbitz Ellersell - Güte Kennziffer  36350084 
 Gemarkung Colbitz Flur 25     Flurstück 16
14. Colbitz Lindhorst BN Kennziffer  36350085
 Gemarkung Colbitz Flur 10,    Flurstück 31
15. Beendorf  Schwanefeld - Güte Kennziffer  37320008
 Gemarkung Beendorf  Flur 1,      Flurstück 43
16. Neuenhofe Kiebitzberg BR 73 Kennziffer   37340002
 Gemarkung Neuenhofe  Flur 4,      Flurstück 14
    Kennziffer   37340003
    Flur 4,      Flurstück 14
17. Haldensleben HL 107/83 Kennziffer  36340107
 Gemarkung Haldensleben Flur  10,   Flurstück 459/3
    Kennziffer  36340108
    Flur  10,   Flurstück 459/3
18. Haldensleben Hdl- Magdeburgertor  Kennziffer  37340027
 Gemarkung Haldensleben Flur 9,      Flurstück 1107
19. Neuwegersleben BR 2a Kennziffer  39320012
 Gemarkung Neuwegersleben Flur 8,      Flurstück 454/262
20. Oschersleben  BR 13a Kennziffer  39330010
 Gemarkung Oschersleben Flur 18,    Flurstück 19
21. Gröningen  BR  9A Kennziffer  40330014 
 Gemarkung Gröningen Flur 20,    Flurstück 2 
22. Hadmersleben  BR 1A Kennziffer  40330018 
 Gemarkung Hadmersleben Flur 13,    Flurstück 79/56

Die Anträge sind hiermit gemäß § 7 der Sachenrechtsdurchführungsverordnung öffentlich be-
kannt gemacht. 
Die Anträge sowie die Unterlagen und Beschreibungen können im Zeitraum vom 06.04.2009 bis 
06.05.2009 in der Unteren Wasserbehörde (Landreis Börde), Farsleber Str. 19, 39326 Wolmir-
stedt, Zimmer 39 (Telefon 03904 7240 4332) zu folgenden Sprechzeiten eingesehen werden: 
dienstags 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr, donnerstags 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 
16.00 Uhr und freitags 8.00 - 11.30 Uhr.

Weiterhin befindet sich ein Exemplar der Antragsunterlagen zur Einsichtnahme bei 
–  der Stadt Haldensleben für die Stadt Haldensleben und die Ortsteile Satuelle und Uthmöden,
– der Stadt Oschersleben für die Stadt Oschersleben und die Stadt Hadmersleben,
–  der Verwaltungsgemeinschaft Oebisfelde-Calvörde für die Gemeinden Calvörde, Klüden, 

Wieglitz und Zobbenitz,
–  der Verwaltungsgemeinschaft  Flechtingen für die Gemeinde Bülstringen und in der Außen-

stelle Weferlingen für die Gemeinde Beendorf, 
–  der Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Heide für die Gemeinden Born, Colbitz und Neuenhofe 

und
–  der Verwaltungsgemeinschaft Westliche Börde für die Stadt Gröningen und die Gemeinde Am 

Großen Bruch, Ortschaft Neuwegersleben. 
Die Zeiten und der Ort der Einsichtnahme sind der ortsüblichen Bekanntmachung zu entneh-
men.

Innerhalb der Auslegungszeit können die betroffenen Grundstückseigentümer Widerspruch ge-
gen das Bestehen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit schriftlich oder zur Niederschrift 
bei den oben genannten Behörden einlegen.

Hinweis: Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, 
dem Eigentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. Ansprüche 
sind nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an den Leitungsbetreiber unmittelbar 
zu richten.

Haldensleben, 12.03.2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung: Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserversorgungsleitungen  

Sandbeiendorf - Wenddorf, Angern - Wenddorf und von der 
Verbandsgrenze (Zibberick) - Wenddorf

Der Gesetzgeber sichert Versorgungsunternehmen mit dem Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2192) in Verbindung mit der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 
3900) eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu. Sie umfasst das Recht, in eigener Verant-
wortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung 
und Erneuerung der Anlage zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke zu führen 
sowie die Grundstücke zu betreten.
Auf Grundlage des § 9 GBBerG in Verbindung mit § 6 der SachenR-DV hat der Wolmirstedter 
Wasser- und Abwasserzweckverband  WWAZ, Seegrabenstr. 2  in 39326 Wolmirstedt bei der 
Unteren Wasserbehörde (Landkreis Börde) die Bescheinigung der beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit für die Trinkwasserversorgungsleitungen 

Sandbeiendorf - Wenddorf, Angern - Wenddorf
und von der Verbandsgrenze (Zibberick) - Wenddorf

 in der Gemarkung Sandbeiendorf
 in der Gemarkung Wenddorf

 in der Gemarkung Angern
 in der Gemarkung Mahlwinkel

beantragt.

Die Trinkwasserleitung erstreckt sich auf folgende Flurstücke:

Gemarkung Sandbeiendorf
Flur:  4
Flurstücke: 140/82,  145/85,  88/1,  157/86,  172/86,  160/88, 

Gemarkung Wenddorf
Flur:  2
Flurstücke:  44/1,  44/2,  307/43,  50,  456/42,  53/1,  458/54,  460/65,  71/1,  376/73,  251, 

228/13,  228/12,  228/11,  354/210,  205/1,  350/226,  478/205,  401/204,  400/211,  
397/212,  396/213,  393/214,  392/215,  389/216,  415/217,  384/219,  221/1, 
452/199,  451/199,  377/73,  374/74,  373/183,  372/182,  180/1,  411/110, 179/1,  
180/1, 

Flur:  3
Flurstücke: 304/140,  344/144,
Flur:  4
Flurstücke: 82/24,  71/24,
Flur:  5
Flurstücke: 120,  115,  89,  88,  87,  130/86,  129/86,  131/122,  132/122,

Gemarkung Angern
Flur:  13
Flurstücke:  148,  24/11,  24/12,  24/13,  24/14,  24/15,  24/16,  24/17,  24/18,  24/19,  24/20,  

24/21,  18,
Flur:  17
Flurstücke:  58/2,  38/112,  38/111,  38/ 105,  38/150,  38/154,  38/158,  38/160,  38/162,  38/95,  

38/139,  38/146,  38/147,  41/1,

Gemarkung Mahlwinkel
Flur:  10
Flurstücke: 206/1,  207/2,  208/3,  256/10,  193/9,  194/9,

Der Antrag wird hiermit gemäß § 7 der Sachenrechtsdurchführungsverordnung öffentlich be-
kannt gemacht. 
Der Antrag sowie die Unterlagen und Beschreibungen können im Zeitraum vom 06.04.2009 bis 
06.05.2009 in der Unteren Wasserbehörde (Landreis Börde), Farsleber Str. 19, 39326 Wolmir-
stedt, Zimmer 39 (Telefon 03904 7240 4332) zu folgenden Sprechzeiten eingesehen werden: Di. 
8-12 und 13-18 Uhr, Do. 8-12 und 13-16 Uhr, Fr. 8-11.30 Uhr.

Weiterhin befindet sich ein Exemplar der Antragsunterlagen zur Einsichtnahme bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Elbe-Heide für die Gemeinden Angern, Mahlwinkel, Sandbeiendorf und 
Wenddorf. Die Zeiten und der Ort der Einsichtnahme sind der ortsüblichen Bekanntmachung zu 
entnehmen.

Innerhalb der Auslegungszeit können die betroffenen Grundstückseigentümer Widerspruch ge-
gen das Bestehen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit schriftlich oder zur Niederschrift 
bei den oben genannten Behörden einlegen.

Hinweis:
Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, dem Ei-
gentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. Ansprüche sind 
nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an den Leitungsbetreiber unmittelbar zu 
richten.

Haldensleben, 12.03.2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung: Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserversorgungsleitungen 

I. Schwanefeld - Beendorf und Ortsnetz Beendorf
 II. Siestedt - Ribbensdorf und Ortsnetz Siestedt, III. Ortsnetz Behnsdorf

Der Gesetzgeber sichert Versorgungsunternehmen mit dem Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2192) in Verbindung mit der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 
3900) eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu. Sie umfasst das Recht, in eigener Verant-
wortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung 
und Erneuerung der Anlage zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke zu führen 
sowie die Grundstücke zu betreten.
Auf Grundlage des § 9 GBBerG in Verbindung mit § 6 der SachenR-DV hat die Heidewasser 
GmbH, An der Steinkuhle 2, 39128 Magdeburg bei der Unteren Wasserbehörde (Landkreis Bör-
de) die Bescheinigung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für die Trinkwasserversor-
gungsleitung 

I. Schwanefeld - Beendorf und Ortsnetz Beendorf in der Gemarkung Beendorf

beantragt.

Die Trinkwasserleitung erstreckt sich auf folgende Flurstücke :

Gemarkung Beendorf
Flur:  1 
Flurstücke:  39/1; 38/1; 554/38; 37
Flur:  2
Flurstücke: 221/19; 19/21
Flur:   3 
Flurstücke: 28/1; 28/8; 29/1, 3072; 34/1; 35/1; 32/1
Flur:  6
Flurstück: 119

II. Siestedt - Ribbensdorf und Ortsnetz Siestedt in der Gemarkung Siestedt

beantragt.

Die Trinkwasserleitung erstreckt sich auf folgende Flurstücke:

Gemarkung Siestedt
Flur:  1
Flurstücke: 170/122; 169/122
Flur:  2
Flurstücke:  527/153; 658; 178/137; 136; 135; 561; 135; 128; 370/127; 369/126; 467/124; 

465/124
Flur:  5
Flurstücke: 436/112; 523/103, 113; 428/102; 429/115

III. Ortsnetz Behnsdorf in der Gemarkung Behnsdorf

beantragt.

Die Trinkwasserleitung erstreckt sich auf folgende Flurstücke:
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Gemarkung Behnsdorf
Flur:  2
Flurstücke: 182/36; 94; 152/92; 151/92, 444; 443; 92/1; 95
Flur:  9
Flurstück: 159
Flur:  10
Flurstücke: 268; 300/135

Der Antrag wird hiermit gemäß § 7 der Sachenrechtsdurchführungsverordnung öffentlich be-
kannt gemacht. 
Der Antrag sowie die Unterlagen und Beschreibungen können im Zeitraum vom 06.04.2009 bis 
06.05.2009 in der Unteren Wasserbehörde (Landreis Börde), Farsleber Str. 19, 39326 Wolmir-
stedt, Zimmer 39 (Telefon 03904 7240 4460) zu folgenden Sprechzeiten eingesehen werden: Di. 
8-12 und 13-18 Uhr, Do. 8-12 und 13-16 Uhr, Fr. 8-11.30 Uhr.

Weiterhin befindet sich ein Exemplar der Antragsunterlagen zur Einsichtnahme bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Flechtingen für die Gemeinde Behnsdorf und in der Außenstelle Weferlingen 
der VG Flechtingen für die Gemeinden Beendorf und Siestedt. 
Die Zeiten und der Ort der Einsichtnahme sind der ortsüblichen Bekanntmachung zu entneh-
men.

Innerhalb der Auslegungszeit können die betroffenen Grundstückseigentümer Widerspruch ge-
gen das Bestehen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit schriftlich oder zur Niederschrift 
bei den oben genannten Behörden einlegen.

Hinweis:
Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, dem Ei-
gentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. Ansprüche sind 
nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an den Leitungsbetreiber unmittelbar zu 
richten.

Haldensleben, 12.03.2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung: Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung für die Trinkwasserversorgungsleitung Warsleben - Üplingen 

Der Gesetzgeber sichert Versorgungsunternehmen mit dem Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2192) in Verbindung mit der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 
3900) eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu. Sie umfasst das Recht, in eigener Verant-
wortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung 
und Erneuerung der Anlage zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke zu führen 
sowie die Grundstücke zu betreten.
Auf Grundlage des § 9 GBBerG in Verbindung mit § 6 der SachenR-DV hat der Trink- und 
Abwasserverband Börde, Triftstr. 3a  in 39387 Oschersleben bei der Unteren Wasserbehörde 
(Landkreis Börde) die Bescheinigung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für die 
Trinkwasserversorgungsleitung

Warsleben - Üplingen 
in der Gemarkung Ausleben

beantragt.

Die Trinkwasserleitung erstreckt sich auf folgende Flurstücke:

Gemarkung Ausleben 
Flur:  2
Flurstücke:  175/2; 175/1; 433/66; 304/176; 340/176; 339/176; 381/176; 494/169; 502/167; 

164; 163; 409/160; 407/160; 406/160; 331/159; 70; 459/61; 64; 460/61

Der Antrag wird hiermit gemäß § 7 der Sachenrechtsdurchführungsverordnung öffentlich be-
kannt gemacht. 

Der Antrag sowie die Unterlagen und Beschreibungen können im Zeitraum vom 06.04.2009 bis 
06.05.2009 in der Unteren Wasserbehörde (Landreis Börde), Farsleber Str. 19, 39326 Wolmir-
stedt, Zimmer 39 (Telefon 03904 7240 4460) zu folgenden Sprechzeiten eingesehen werden: Di. 
8-12 und 13-18 Uhr, Do. 8-12 und 13-16 Uhr, Fr. 8-11.30 Uhr.

Weiterhin befindet sich ein Exemplar der Antragsunterlagen zur Einsichtnahme bei der Gemein-
de Niedere Börde für die Ortsteile Gutenswegen, Groß Ammensleben und Klein Ammensleben. 
Die Zeiten und der Ort der Einsichtnahme sind der ortsüblichen Bekanntmachung zu entneh-
men.

Innerhalb der Auslegungszeit können die betroffenen Grundstückseigentümer Widerspruch ge-
gen das Bestehen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit schriftlich oder zur Niederschrift 
bei den oben genannten Behörden einlegen.

Hinweis:
Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, dem Ei-
gentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. Ansprüche sind 
nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an den Leitungsbetreiber unmittelbar zu 
richten.

Haldensleben, 12.03.2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung: Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserversorgungsleitung 

Zielitz - Loitsche - Rogätz 

Der Gesetzgeber sichert Versorgungsunternehmen mit dem Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2192) in Verbindung mit der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 
3900) eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu. Sie umfasst das Recht, in eigener Verant-
wortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung 
und Erneuerung der Anlage zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die Grundstücke zu führen 
sowie die Grundstücke zu betreten.
Auf Grundlage des § 9 GBBerG in Verbindung mit § 6 der SachenR-DV hat der Wolmirstedter 
Wasser- und Abwasserzweckverband WWAZ, Seegrabenstr. 2 in 39326 Wolmirstedt bei der 
Unteren Wasserbehörde (Landkreis Börde) die Bescheinigung der beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit für die Trinkwasserversorgungsleitung 

Zielitz - Loitsche - Rogätz 
in der Gemarkung Zielitz

in der Gemarkung Loitsche
in der Gemarkung Rogätz

beantragt.

Die Trinkwasserleitung erstreckt sich auf folgende Flurstücke:

Gemarkung Zielitz
Flur:  2
Flurstücke: 566/1,  645/4,

Gemarkung Loitsche
Flur:  1
Flurstücke:  426/84,  325/90,  288/14,  201/92,  199/90,  197/88,  196/87,  195/85,  179/13,  

178/12,  176/10,  175/10,  174/10,  173/ 9,  91/2,  85/1,  15/1,  15/2,  10/1,  10/2,
Flur:  3
Flurstücke:  1121/101,  1120/102,  1119/ 103,  1118/103,  1117/103,  1116/103,  1115/103,  

1114/103,  1113/103,  1112/103,  1111/103,  1110/103,  1109/104,  1108/104,  
1107/104,  1106/104,  1105/104,  1104/104,  1103/104,  1102/104,  1101/104,  
1100/104,  437/105,  438/105,  417/107,  418/108,  109/1,

Gemarkung Rögätz
Flur:  2 
Flurstücke:  61/81,  55/17,  55/16,  55/20,  55/36,  55/22,  55/14,  55/15,  55/19,  55/18,  55/37,  

49/18,  49/65,  49/1,  49/36,  49/64,  49/ 34,  49/86, 
Flur:  6
Flurstücke: 72/4,  3/2,

Der Antrag wird hiermit gemäß § 7 der Sachenrechtsdurchführungsverordnung öffentlich be-
kannt gemacht. 
Der Antrag sowie die Unterlagen und Beschreibungen können im Zeitraum vom 06.04.2009 bis 
06.05.2009 in der Unteren Wasserbehörde (Landreis Börde), Farsleber Str. 19, 39326 Wolmir-
stedt, Zimmer 39 (Telefon 03904 7240 4332) zu folgenden Sprechzeiten eingesehen werden: Di. 
8-12 und 13-18 Uhr, Do. 8-12 und 13-16 Uhr, Fr. 8-11.30 Uhr.

Weiterhin befindet sich ein Exemplar der Antragsunterlagen zur Einsichtnahme bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Elbe-Heide für die Gemeinden Zielitz, Loitsche und Rogätz. Die Zeiten 
und der Ort der Einsichtnahme sind der ortsüblichen Bekanntmachung zu entnehmen.

Innerhalb der Auslegungszeit können die betroffenen Grundstückseigentümer Widerspruch ge-
gen das Bestehen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit schriftlich oder zur Niederschrift 
bei den oben genannten Behörden einlegen.

Hinweis:
Nach § 9 Absatz 3 Grundbuchbereinigungsgesetz ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, dem Ei-
gentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. Ansprüche sind 
nach Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch an den Leitungsbetreiber unmittelbar zu 
richten.

Haldensleben, 12.03.2009

Webel
Landrat

Impressum:  Amtsblatt für den Landkreis Börde
 

Herausgeber:  Landkreis Börde, Gerikestraße 104,
    39340 Haldensleben, Tel.: 03904 7240-0,
    E-Mail: kreistag-wahlen@boerdekreis.de
Verantwortlich für die
Bekanntmachungen des
Landkreises Börde: Landrat Landkreis Börde /Thomas Webel
Verteilung:  Kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte 
über den   General-Anzeiger Landkreis Börde
Redaktion/Bezug: Büro Kreistag/Wahlen
Internet:  Veröffentlichung unter www.boerdekreis.de


